
  
 

 
Beschlussauszug zu BV/04/24-055 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung Metelsdorf  

vom 30.01.2024 

 
Top 7.3 Vorberatung und Beschlussfassung für die Gewährung von Zuwendungen 

für kommunale Investitionen in Kinderspielplätze 2023 durch das Land Meck-
lenburg-Vorpommern 

 
Geplant ist am Spielplatz „Lütt Bütt“ das jetzige vorhandene Buddelschiff durch ein Spielturm zu 
ersetzen. Im Haushalt sind dafür 12.000 € geplant, sollte es eine Förderung geben werden 80 % 
gefördert, jedoch max. 10.000 €.  Es liegen 2 Vorschläge vor. Diese werden von Herrn Hustig 
präsentiert. 
 
Herr Heesch schlägt vor, dass Herr Hustig sich mit den Familien in Verbindung setzt und nach 
deren Meinung fragt. Denn die Familien wissen besser, was für die kleinen Kinder geeignet ist. 
Herr Schleese merkt an, dass der Spielplatz für die Altersgruppen bis 12 Jahre angedacht ist. 
Man sollte hier auch was für die größeren Kinder aufbauen, z.B. so ein Klettergerüst wie am 
Sportplatz. 
 
Frau Meyer fügt dem hinzu, dass es in Metelsdorf ja 2 Spielplätze gibt und es dann dadurch auch 
mehr Auswahl gibt. Der „Lütt Bütt“ sei für die kleineren Kinder und der am Sportplatz für die etwas 
Größeren. Des Weiteren sei der vorgesehene Spielturm auch von größeren Kindern nutzbar. 
Dem stimmt Herr Schleese zu. 
 
Herr Voß schlägt vor, das Projekt mit Abnahme und Aufbau zu finanzieren. 
 
Es wird sich darauf geeinigt, dass Herr Hustig mit den Familien spricht und die Informationen 
dann der Verwaltung zukommen lässt. Des Weiteren wird festgelegt, dass Herr Hustig dann im 
Rahmen der verfügbaren Mittel aus den 2 Vorschlägen auswählt und die Mitglieder der Gemein-
devertretung über seine Auswahl in Kenntnis setzt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Metelsdorf beschließt für Ihre Gemeinde Zuwendungen aus Mitteln des Bürger-
fonds für die Gestaltung und die Erneuerung von Kinderspielplätzen zu beantragen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:  7  
davon besetzte Mandate:    7  
davon Anwesende: 6  
Ja- Stimmen: 6  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: -  
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -  
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